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RS UVS Kärnten 1993/11/15 KUVS-
1629/1/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.11.1993

Rechtssatz

Sendet das Postamt nach zwei erfolglosen Zustellversuchen die hinterlegte Sendung mit dem Vermerk "nicht behoben"

an die erste Instanz zurück, so muß diese Behörde Ermittlungen darüber anstellen, ob die gesetzlichen Vermutungen

des § 17 Abs 3 Zustellgesetz zutre6en. Jedenfalls durfte die Behörde nicht ohne weitere Ermittlungen annehmen, der

Beschuldigte würde sich lediglich durch die Nichtbehebung der hinterlegten Sendung der Weiterführung des

Verfahrens entziehen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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